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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2009 Ausgegeben am 23. Dezember 2009 Teil II 

485. Verordnung: Änderung der Suchtgiftverordnung 

485. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die Suchtgiftverordnung 
geändert wird 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 des Suchtmittelgesetzes (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 143/2008 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2009, 
BGBl. I Nr. 3/2009, wird verordnet: 

Die Suchtgiftverordnung (SV), BGBl. II Nr. 374/1997, zuletzt geändert durch die Verordnung 
BGBl. II Nr. 173/2009, wird wie folgt geändert: 

1. In den §§ 2 Abs. 1 sowie 7 Abs. 1, 2 und 2a werden die Worte „der Bundesministerin für Gesundheit, 
Familie und Jugend“ durch die Worte „des Bundesministers für Gesundheit“ ersetzt. 

2. In den §§ 2 Abs. 4 und 5, 4, 6 Abs. 5, 10 Abs. 3, 23 Abs. 2, 25 Abs. 2, 26 Abs. 2, 3, 5 und 6, 27 Abs. 3, 
5, 8 und 9 sowie 29 Abs. 2 werden die Worte „Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ 
durch die Worte „Bundesministerium für Gesundheit“ ersetzt. 

3. § 2 Abs. 4 Z 2a lautet: 
 „2a. bei Anträgen gemäß Abs. 2 den Nachweis einer gültigen Bewilligung gemäß § 63 Abs. 1 des 

Arzneimittelgesetzes (BGBl. Nr. 185/1983), sofern Arzneimittel hergestellt, kontrolliert oder in 
Verkehr gebracht werden;“ 

4. In den §§ 2 Abs. 5 sowie 27 Abs. 4 werden die Worte „Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales“ durch die Worte “Bundesminister für Gesundheit“ ersetzt. 

5. § 2 Abs. 7 Z 3 lautet: 
 „3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich begründete Bedenken ergeben, dass der Verantwortliche 

seine Aufgabe nicht uneingeschränkt erfüllen kann, oder“ 

6. In den §§ 6 Abs. 1 sowie 7 Abs. 3 werden die Worte „des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales“ durch die Worte „des Bundesministers für Gesundheit“ ersetzt. 

7. In den §§ 8 Abs. 4, 22 Abs. 1 und 3 sowie 24 Abs. 5 werden die Worte „Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und Jugend“ durch die Worte „Bundesministerium für Gesundheit“ ersetzt. 

8. In den §§ 10 Abs. 4, 21 Abs. 7,  23k Abs. 1, 31 Abs. 2 bis 6, 31a Abs. 9 sowie im Punkt 7. des Anhangs 
VI werden die Worte „Bundesministerium für Gesundheit und Frauen“ durch die Worte 
„Bundesministerium für Gesundheit“ ersetzt. 

9. § 18 Abs. 2 lautet: 
„(2) Nur im Notfall (bei Gefahr für das Leben des Patienten) ist die Verschreibung von Suchtgift 

ausnahmsweise auch ohne Aufkleben der Suchtgiftvignette oder, im Falle von Ärzten oder Zahnärzten 
mit Berechtigung zur Verordnung von Arzneimitteln auf Kosten des Trägers einer sozialen 
Krankenversicherung oder einer Krankenfürsorgeanstalt, auf anderen als den im Abs. 1 erster Satz 
genannten Rezeptformularen zulässig. Die Verschreibung ist in diesen Fällen durch den Vermerk 
„Notfall“ zu kennzeichnen. Die Abgabe in Notfällen darf nur in der kleinsten im Handel erhältlichen 
Packung erfolgen. Eine Ablichtung der Notfallverschreibung ist, sofern es sich um eine 
Substitutionsverschreibung handelt, von der abgebenden Apotheke unmittelbar nach Abgabe des 
Arzneimittels, längstens jedoch vor Ablauf des der Abgabe folgenden Werktages, dem nach dem 
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Wohnsitz des Patienten zuständigen Amtsarzt zu übersenden; als Übersendung gilt auch die Übermittlung 
in elektronischer Form, wenn sichergestellt ist, dass die übermittelte Notfallverschreibung ausschließlich 
auf einem Empfangsgerät der betreffenden Behörde einlangt. Kann die Notfallverschreibung wegen 
Verwendung zu Verrechnungszwecken nicht in Form des Originals als Ausgangsbeleg im Sinne des § 9 
dem Suchtgiftvormerkbuch angeschlossen werden, so ist stattdessen eine Abschrift oder Ablichtung als 
Ausgangsbeleg zu verwenden.“ 

10. In § 23a Abs. 3 werden die Worte „die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen“ durch die Worte 
„der Bundesminister für Gesundheit“ ersetzt. 

11. § 23a Abs. 5 zweiter Satz lautet: 
„Bei Personen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist vom Arzt, wenn ihm dies zur 
Abklärung allfälliger Behandlungsalternativen geboten erscheint, im Verlauf der diagnostischen 
Abklärung die Meinung eines nach Maßgabe der Weiterbildungsverordnung orale Substitution, BGBl. II 
Nr. 449/2006, zur Indikationsstellung und Einstellung von Patienten auf ein Substitutionsmittel 
qualifizierten, auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend(neuro)psychiatrie oder Psychiatrie berechtigten 
Facharztes einzuholen.“ 

12. § 23a Abs. 6 lautet: 
„(6) Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist in jedem Fall im Verlauf 

der Indikationsstellung die Einholung der Meinung eines nach Maßgabe der Weiterbildungsverordnung 
orale Substitution, BGBl. II Nr. 449/2006, zur Indikationsstellung und Einstellung von Patienten auf ein 
Substitutionsmittel qualifizierten, auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend(neuro)psychiatrie oder 
Psychiatrie berechtigten Facharztes einzuholen. Bei dieser Altersgruppe dürfen Morphinpräparate in 
Retardform nur verordnet werden, sofern nur dadurch weitere abhängigkeitsbedingte Schäden hintan 
gehalten werden können.“ 

13. § 23e Abs. 1 lautet: 
„(1) Bei Ausstellung der Substitutionsverschreibung hat der Arzt einen Abgabemodus anzuordnen, 

der die tägliche kontrollierte Einnahme des Substitutionsmittels unter Sicht in der Apotheke, 
Ordinationsstätte, Krankenanstalt oder in der den Patienten betreuenden Drogenhilfeeinrichtung 
sicherstellt. Ausnahmen von der täglichen kontrollierten Einnahme sind nur an Wochenenden und 
Feiertagen zulässig; dabei dürfen dem Patienten nicht mehr als eine Tagesdosis für den Sonntag bzw. eine 
Tagesdosis pro Feiertag ausgefolgt werden. Bei Buprenorphin kann von der täglichen kontrollierten 
Einnahme abgesehen werden, es dürfen dem Patienten bis zu sieben Tagesdosen auf einmal ausgefolgt 
werden.“ 

14. § 23e Abs. 2 letzter Satz lautet: 
„Sofern es sich bei dem Substitutionsmittel um ein Morphinpräparat in Retardform handelt, ist die 
Mitgabe nur zulässig, wenn keine andere, die kontrollierte Einnahme sicherstellende Versorgung des 
Patienten mit dem Substitutionsmittel möglich ist.“ 

15. § 23e Abs. 3 bis 5 lautet: 
„(3) Im Fall einer beruflichen Tätigkeit oder Maßnahme gemäß Abs. 2 Z 1 dürfen dem Patienten 

nicht mehr als sieben Tagesdosen ausgefolgt werden. Voraussetzung für die Mitgabe des 
Substitutionsmittels ist überdies, dass sich der Arzt davon überzeugt hat, dass der Patient sich bereits über 
einen Zeitraum von zumindest zwölf Wochen, sofern es sich um ein Morphinpräparat in Retardform 
handelt, über einen Zeitraum von zumindest sechs Monaten bei einem gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 oder 2 der 
Weiterbildungsverordnung orale Substitution zur Weiterbehandlung von bereits auf ein 
Substitutionsmittel eingestellten Patienten qualifizierten Arzt in Behandlung befindet und während 
zumindest dieser Zeit die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erster Satz erfüllt hat. 

(4) Im Fall eines vorübergehenden Aufenthaltswechsels (Abs. 2 Z 2), insbesondere zu 
Urlaubszwecken, ist die Mitgabe des Substitutionsmittels nur zulässig, wenn glaubhaft gemacht wird, 
dass keine andere, die kontrollierte Einnahme sicherstellende Versorgung des Patienten mit dem 
Substitutionsmittel möglich ist. Voraussetzung ist überdies, dass sich der Arzt davon überzeugt hat, dass 
der Patient sich bereits über einen Zeitraum von zumindest sechs Monaten bei einem gemäß § 1 Abs. 1 
Z 1 oder 2 der Weiterbildungsverordnung orale Substitution zur Weiterbehandlung von bereits auf ein 
Substitutionsmittel eingestellten Patienten qualifizierten Arzt in Behandlung befindet und während 
zumindest dieser Zeit die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erster Satz erfüllt hat. Die Mitgabe darf pro 
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Kalenderjahr 35 Tagesdosen nicht überschreiten. Als Tagesdosis gilt die Dosis für einen Kalendertag, 
unabhängig davon, ob es sich um einen Werktag, Sonntag oder Feiertag handelt. 

(5) Andere Ausnahmen von der täglich kontrollierten Einnahme sind nur zulässig, wenn dies im 
Einzelfall aus besonders berücksichtigungswürdigen, insbesondere auch aus therapeutischen Gründen, 
geboten ist und hierüber das Einvernehmen zwischen dem behandelnden Arzt und dem Amtsarzt 
hergestellt worden ist. Der besonders berücksichtigungswürdige Grund und das hergestellte 
Einvernehmen sind zu dokumentieren. Der besonders berücksichtigungswürdige Grund ist durch einen 
Vermerk auf der Verschreibung kenntlich zu machen.“ 

16. § 23f Abs. 4 entfällt. Der bisherige Abs. 5 erhält die Absatzbezeichnung „(4)“. 

17. § 23i Abs. 4 lautet: 
„(4) In grundsätzlichen Fragen der Substitutionsbehandlung können erforderlichenfalls der 

Ausschuss für Qualität und Sicherheit in der Substitutionsbehandlung (§ 23k) oder das 
Bundesdrogenforum befasst werden.“ 

18. § 23k lautet: 
„§ 23k. Zur Beratung des Bundesministers für Gesundheit in Angelegenheiten der 

Substitutionsbehandlung und der Qualifikation der in diese Behandlung eingebundenen Ärzte und 
Amtsärzte ist im Bundesministerium für Gesundheit ein Ausschuss für Qualität und Sicherheit in der 
Substitutionsbehandlung einzurichten, dem die Drogen- oder Suchtkoordinatoren aller Bundesländer 
sowie je ein sachkundiger Vertreter, entsendet vom Amt der Landesregierung jedes Bundeslandes, von 
der Österreichischen Ärztekammer, von der Österreichischen Apothekerkammer, vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, von den Medizinischen Universitäten, sowie je ein Vertreter 
der in die begleitende psychosoziale Betreuung eingebundenen sonstigen Berufsgruppen und 
Einrichtungen beizuziehen sind. Dem Ausschuss können weitere Personen, insbesondere Vertreter 
maßgeblicher Einrichtungen der Suchtforschung sowie sonstige hinsichtlich der Sicherheit oder Qualität 
in der Substitutionsbehandlung sachkundige Experten, beigezogen werden. Die Mitglieder üben ihre 
Tätigkeit im Rahmen des Ausschusses ehrenamtlich aus.“ 

19. In § 24 Abs. 5 werden die Worte „von der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend“ 
durch die Worte „vom Bundesminister für Gesundheit“ ersetzt. 

20. In § 25 Abs. 1 werden die Worte „Bundesminister für Gesundheit und Frauen“ durch die Worte 
„Bundesminister für Gesundheit“ ersetzt. 

21. Im Anhang I.2. wird zwischen den Zeilen „Levacetylmethadol“ und „Remifentanil“ die Zeile 
„Monoacetylmorphin, 6-Acetyl-Morphin“ eingefügt. 

22. Die Z 9 im Anhang VI entfällt. 

Stöger 
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